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Stand: 31.12.2018
Deckungskreis Feuerwehr 32.400,00 35.450,57 3.050,57 0,00 3.050,57 E-Check der Geräte; Ersatzteile für 

Einpersonenhaspel; verschiedene Kleingeräte; 

Deckung durch Minderausgaben bei Erwerb von 

beweglichem Vermögen für Feuerwehr

Deckungskreis Haus der Gemeinde/Feuerwache 13.000,00 13.055,90 55,90 0,00 55,90 Erneuerung Unterverteilung Heizungsraum

02000.935000 Erwerb von bewegl. Vermögen 2.500,00 2.956,69 456,69 0,00 456,69 Plissee für Gemeindebüro

21110.655000 Maßnahmen der Schulsozialarbeit 1.000,00 1.062,97 62,97 0,00 62,97 Präventionsprojekte Verein Dunkelziffer e.V.

28120.713000 Schulverbandsumlage 114.600,00 114.698,92 98,92 0,00 98,92 endgültige Umlageberechnung 2018

46400.788000 Sozialstaffelleistungen 5.500,00 5.873,79 373,79 0,00 373,79 Sozialstaffelleistungen Betreuungsschule

67000.510000 Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung 11.000,00 11.954,15 954,15 0,00 954,15 Austausch Schalterschrank (Hetlinger Str.) sowie 

Beseitigung von Störungen

69000.510000 Grabenunterhaltung 4.000,00 5.230,74 1.230,74 0,00 1.230,74 Mäh- und Baggerarbeiten gemeindlicher Gräben

70000.510000 Unterhaltungskosten Abwasserbeseitigung 30.000,00 31.288,99 1.288,99 0,00 1.288,99 diverse Spülarbeiten im Abwassernetz; Erneuerung 

von Schachtabdeckungen

75000.540000 Bewirtschaftungskosten Friedhof 7.000,00 8.178,83 1.178,83 453,81 725,02 Entsorgung Grünschnitt Friedhof

76000.652000 Fernmeldegebühren Dörpshus 700,00 712,55 12,55 0,00 12,55 Telefonkosten Dörpshus

77100.560000 Dienst- und Schutzkleidung Bauhof 2.000,00 2.136,43 136,43 0,00 136,43 Erstausstattung neuer Mitarbeiter

77100.652000 Fernmeldegebühren Bauhof 1.900,00 1.930,50 30,50 0,00 30,50 Abrechnung Diensthandys Bauhof

8.477,22

Information des Bürgermeisters

für das 2. Halbjahr 2018 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht übersteigt. Die 

Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 

informieren. 

Gemeinde Holm


